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Consulting

Warum ist das Thema für Versicherungen 
relevant?

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Ter-
rorismusfi nanzierung zählt zu den zentralen 
Sorgfaltspfl ichten von Finanzdienstleistern. 
Nach Terroranschlägen wie jene auf die Sa-
tirezeitschriƞ  Charlie Hebdo haben europäi-
sche Regulierungsbehörden die Anforderun-
gen seit 2015 erheblich verschärƞ .

Das neue EU-Geldwäschepaket, das seit 
dem 9. Juli 2024 in Kraƞ  ist, markiert eine 
umfassende Reform in der EU. Während die 
Themen inhaltlich nicht neu sind, erfolgt nun 
der Wechsel von einem nationalen zu einem 
europäischen bzw. internationalen System. 
Hier muss jeder „Stein einmal umgedreht“ 
werden, um festzustellen, was genau zu än-
dern ist.

Die Relevanz des Themas ergibt sich aus drei 
wesentlichen Aspekten:

1. Kundenbezug: 
Die Sorgfaltspfl ichten umfassen u. a. die 
Identifi kation und Verifi kation von Kun-

den, wofür meist ein direkter Austausch 
erforderlich ist.

2. Aufwand: 
Die zum Teil intensiven Prüfprozesse kön-
nen, abhängig vom Kundenstamm und 
der IT-Unterstützung, erhebliche Ressour-
cen binden.

3. Haƞ ung: 
Bei Verstößen drohen nicht nur Reputati-
onsschäden, sondern auch empfi ndliche 
Bußgelder und persönliche Konsequen-
zen, insbesondere für Vorstände und Geld-
wäschebeauƞ ragte.

Was steckt denn genau hinter dem EU-
Geldwäschepaket?

Das neue Regelwerk soll eine europaweite 
Vereinheitlichung und bessere Koordination 
bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Ter-
rorismusfi nanzierung erreichen. Außerdem 
werden auch die Anforderungen zur Einhal-
tung von Sanktionen im Bereich Geldwäsche-
prävention verankert.
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Das Paket umfasst vier zentrale Bausteine:

1. AML-Verordnung (2024/1624): 
Ein einheitliches Regelwerk, das ab Juli 
2027 unmittelbar in allen EU-Ländern gilt.

2. AML-Richtlinie (2024/1640): 
Sie stärkt u.a. die Zusammenarbeit zwi-
schen den nationalen Aufsichtsbehörden 
und Meldestellen – ebenfalls gültig ab Juli 
2027 nach Umsetzung in nationales Recht.

3. Anti-Money Laundering Authority-Ver-
ordnung (2024/1620): 
Die neue EU-Behörde AMLA (Anti-Money 
Laundering Authority) mit Sitz in Frankfurt 
wird ab Mitte 2025 das Regelwerk konkre-
tisieren sowie die Umsetzung über natio-
nale Aufsichtsbehörden indirekt überwa-
chen und direkt für besonders relevante 
Finanzdienstleister.

4. Geldtransfer-Verordnung (2023/1113): 
Bereits seit Ende 2024 in Kraƞ , stellt sie 
sicher, dass u.a. digitale Vermögenswerte 
besser nachverfolgt werden können.

Was bedeutet das nun ganz praktisch für 
Versicherungen?

Die neuen Regularien sind vor dem Hinter-
grund des Produkt- und Serviceangebots von 
Banken gemacht worden, was naturgemäß 
für Geldwäsche- und Terrorismusfi nanzierung 
relevanter als für Versicherungsprodukte ist. 
Versicherer sollten deshalb über den Verband 

darauf hinwirken, dass das bisherige risikoori-
entierte Verständnis mit der (neuen) Aufsicht 
weiterhin gültig ist.

Folgende Versicherungsbereiche sind durch 
das Geldwäschepaket in jedem Fall betroff en:

• Lebensversicherungen und banknahe 
Versicherungsgeschäƞ e wie Tagesgelder 
oder (Mitarbeiter-)Darlehen

• Versicherungsholdinggesellschaƞ en, die 
nun auch ohne das Erbringen von Dienst-
leistungen nach AML-VO (Art.2 Abs.1 Nr. 
6b) verpfl ichtet sind, Sorgfaltspfl ichten für 
ihre Tochtergesellschaƞ en einzuhalten. 

Eine besondere Herausforderung ergibt sich 
bei Versicherungsholdinggesellschaƞ en durch 
die gesetzlich vorgeschriebene Spartentren-
nung von Lebens-, Kranken- und Schaden-
versicherungen. Prozesse und Daten dieser 
Sparten werden meist separat geführt. Eine 
Verknüpfung der relevanten Daten und Pro-
zesse ist nun notwendig, um die regulatori-
schen Anforderungen zu erfüllen. Außerhalb 
dieses Zwecks müssen jedoch weiterhin die 
Vorgaben zur Trennung (§§ 8, 15, 16 VAG) ein-
gehalten werden.

Auch die Ermittlung des Risikoprofi ls des Kun-
denstamms wird aufwendiger. Sanktionen 
müssen explizit bei der Risikobewertung ein-
bezogen werden und die Harmonisierung der 
Kundendefi nitionen innerhalb der EU führt 
voraussichtlich zu einer höheren Anzahl von 
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Hochrisikokunden.

Ein Beispiel dafür ist die neue Defi nition von 
Politisch Exponierten Personen (PEPs). Nach 
bisheriger deutscher Rechtslage umfasst die-
ser Kreis Personen mit hochrangigen Ämtern 
auf internationaler, europäischer oder natio-
naler Ebene. Die neue AML-VO erweitert die-
sen Kreis deutlich: Künƞ ig gelten auch Leiter 
lokaler Gebietskörperschaƞ en mit mindes-
tens 50.000 Einwohnern als PEPs. Das bedeu-
tet, zahlreiche Oberbürgermeister werden zu 
Hochrisikokunden – mit verstärkten Sorgfalts-
pfl ichten, die nicht nur für sie selbst, sondern 
auch für ihre gesamte Familie gelten. Je nach 
fi naler Auslegung der AMLA zu Art. 2 Abs. 2 der 
AML-VO könnte sich die Zahl der PEPs wesent-
lich erhöhen. Hinzu kommt eine hohe Anzahl 
von Wechseln aufgrund lokaler Wahlen mit al-
len Konsequenzen.

Neben den zusätzlichen Vorgaben gibt es aber 
auch Chancen. So wird der Informationsaus-
tausch erstmals auf eine Rechtsgrundlage ge-
stellt, und auch KI-Anwendungen sind unter 
bestimmten Voraussetzungen nutzbar.

Was sollte nun wann durch die Versicherung 
gemacht werden?

Die neuen Vorgaben sind ab dem 10. Juli 
2027 anwendbar. Das scheint zunächst weit 
entfernt, doch größere IT-Anpassungen und 
die Einholung von Kundendokumenten er-
fordern Zeit und eine frühzeitige Planung. Die 
neuen Vorschriƞ en bieten auch die Gelegen-

heit, bestehende Prüfungsfeststellungen zur 
Geldwäscheprävention und Sanktionseinhal-
tung in eine Gesamtstrategie zu integrieren, 
anstatt sie isoliert abzuarbeiten und später 
ggf. wieder ändern zu müssen.

Konkret empfi ehlt sich zur Umsetzung ein 
3-Phasen-Modell:

1. Analyse- und Austauschphase: 
Regulatorische Änderungen und deren 
Auswirkungen auf Prozesse, IT und Daten 
bewerten (GAP-Analyse). Das schaff t Klar-
heit und ermöglicht es, Themen frühzeitig 
bei der AMLA zu positionieren.

2. Zielbild-Entwicklung: 
Basierend auf der Analyse sollten strategi-
sche Zielbilder für Prozesse, IT und Daten 
entwickelt werden. Wichtige Themen wie 
Informationsaustausch, Erweiterung des 
Verpfl ichtetenkreises und Auslagerungs-
möglichkeiten müssen dabei zusammen 
gedacht werden.

3.  Umsetzung: 
Hier müssen technische und organisato-
rische Rahmenbedingungen geschaff en 
werden. Partner und Dienstleister spielen 
eine Schlüsselrolle. Am Ende stehen op-
timierte, kosteneff iziente Prozesse, IT-ge-
stützte Lösungen, praktische Leitfäden 
sowie Schulungskonzepte für Mitarbeiter 
und Kunden.
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Fazit: Handlungsbedarf für Versicherungen

Das EU-Geldwäschepaket bringt einen Para-
digmenwechsel in der Geldwäschepräventi-
on – mit neuen Pfl ichten, aber auch Chancen. 
Entscheidend ist, frühzeitig die Auswirkungen 
zu analysieren und aktiv Maßnahmen zu er-
greifen.

Empfehlung:

• Jetzt mit der Analyse starten, um Klar-
heit zu gewinnen.

• Frühe Vernetzung mit der AMLA in 
Frankfurt, um den Systemwechsel auf 
EU-Ebene mitzugestalten.

Gern laden wir Sie auch am 2. April, um 11.00 
Uhr zu unserem kostenfreien Webinar ein, 
„EU-Geldwäschepaket – Was ist jetzt zu tun?“ 
Zur Anmeldung gelangen Sie über diesen 
Link.

Autor

Dr. Claus Beckenhaub
Managing Partner 
Eurogroup Consulting 

Weitere Informationen zu Eurogroup 
Consulting fi nden Sie unter https://www.
eurogroupconsulting.de/.
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